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Betr i fft: Entwurf ei nes BundeSPflegegeldgesetzes�Oatum: 9. JULI 1992 

Entwurf einer Verordnung Ltber die nähe en "��o.' 'ulo, tQQ?L,.-
Vorto'llt u P'" 
,:, 

"" ,,0;; ... .. ................................. . ............... . 
Bestimmungen fi.:tr die BeUl-tei lung del- P .='::1= d-. '1 ' 
bedi,irftigkei t nach dem Bundespflegegesetz ; .:Jjt ( o/�( 
Entwurf einer Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG 

�ber gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der 

Länder f�r pflegebed�rftige Personen; 

Begutachtungsverfahren 

Zu Zl. 44.170/41-9/1992 des Bundesministeriums f�r Arbeit und 

Soziales 

25-fach 

Im Sinne des Erlasses des Bundesministeriums f�r Arbeit 

und Soziales vom 26.5.1992 erlaube ich mir, anhand der bis zum 

1.7.1992 beim Oberlandesgericht Innsbruck eingelangten Beiträge 

folgende Stellungnahme abzugeben: 

Eine Änderung der Gesetzeslage im Bereich der Hilflosig

keit ist grundsätzlich zu begr�ßen. Die Bestimmung des § 105 a 

ASVG f�hrte bisher zu einer ausgesprochenen Falljudikatur mit 

dadurch bedingten zahlreichen Härtefällen, da nach ständiger 

Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes ein Bed�rfnis nach 

ständiger Wartung und Hilfe immer nur dann angenommen wird, 
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wenn die f�r die notwendigen Dienstleistungen nach dem Lebens

kreis des Rentners oder Pensionisten �blicherweise aufzuwen

denden Kosten im Monatsdurchschnitt zumindest so hoch sind wie 

der Hilflosenzuschuß. So war immer wieder zu beobachten, daß 

Pensionisten bez�glich der Pflegestunden nur knapp unterhalb 

der geforderten Stundenzahl blieben, ihr Begehren aber zur 

Gänze der Abweisung verfallen mußte. 

Soweit derzeit �berblickbar, erscheinen die zur Begutach

tung vorliegenden Entw�rfe ausgereift. Insbesondere ist die im 

§ 4 Abs. 2 BPGG vorgenommene Abstufung der Pflegebed�rftigkeit 

zu bef�rworten und hoffentlich Grundlage einer den Umständen 

des Falles gerecht werdenden Judikatur. Auch die im § 2 Abs. 3 

der Verordnung des Bundesministers f�r Arbeit und Soziales �ber 

die näheren Bestimmungen f�r die Beurteilung der Pflegebed�rf

tigkeit nach dem Bundespflegegesetz vorgenommene Festlegung von 

Richtwerten ist zu begr�ßen und wird die derzeit erforderliche 

m�hsame Erhebung des Minuten- und Stundenaufwandes wohl der 

Vergangenheit angeh�ren lassen. 

Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Änderung darf jedoch 

darauf hingewiesen werden, daß bei Inkrafttreten der Entw�rfe 

zweifelsohne wiederum eine beträchtliche Mehrbelastung der 

Arbeits- und Sozialgerichte zu erwarten ist. Allein die 

7-stufige Skala der Pflegebed�rftigkeit er�ffnet eine F�lle von 

Klagsm�glichkeiten. Auch die in Artikel 8 des Vereinbarungs

entwurfes �ber gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der Länder 

f�r pflegebed�rftige Personen aufgenommene Verpflichtung der 

Bundesländer, in ihren jeweiligen Landesgesetzen die Klags

m�glichkeit beim zuständigen Landes-(Kreis)Gericht als Arbeits

und Sozialgericht vorzusehen, wird mit einer entsprechenden 

Mehrbelastung dieser Gerichte einhel-gehen. 

Innsbruck, am 2. Juli 1992. 

Der Pl-äsident des Oberlandesgerichtes: 

36/SN-174/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




